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VG Aachen: Zur Frage der Annahme der Unzuverlässigkeit zur Berufsausübung (hier: 
Krankenpfleger) 
 
VG Aachen, Urt. v. 02.02.09 (Az. 5 K 404/08) 
 
 
Was war passiert? 
 
Der im Jahre 1976 geborene Kläger erhielt 
gemäß Urkunde des Beklagten vom 1. Ok-
tober 1998 die Erlaubnis, die Berufsbe-
zeichnung Krankenpfleger zu führen. Auf-
grund Urkunde des Oberbürgermeisters der 
Stadt E. vom 30. Mai 2001 ist der Kläger 
seit diesem Zeitpunkt außerdem berechtigt, 
die Berufsbezeichnung Rettungsassistent 
zu führen.  
Das Landgericht B. verurteilte den Kläger 
gemäß Urteil vom 2. November 2006 (52 
Ks 401 Js 57/06 10/06) wegen versuchten 
Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Kör-
perverletzung sowie wegen sexuellen 
Missbrauchs widerstandsunfähiger Perso-
nen in Tateinheit mit gefährlicher Körper-
verletzung in drei Fällen zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von 10 Jahren. Darüber hin-
aus wurde dem Kläger auf Lebenszeit die 
Ausübung eines Heilberufs und der damit 
verbundenen Hilfstätigkeiten verboten.  
 
 
 
Aus dem weiteren Sachverhalt: 
 
(…) 
 
Der Verurteilung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:  
 
Der Kläger unterhielt seit 1999 eine zu-
nächst freundschaftliche Beziehung zu der 
im Januar 1990 geborenen I. T. , der Ge-
schädigten. Er spielte mit ihr zusammen an 
seinem Computer in seiner Wohnung das 
Internetspiel "Everquest". Im Laufe des 
Jahres 2003 entschloss sich der Kläger, die 
Vertrauensstellung, die er bei der Geschä-

digten innehatte, auszunutzen und sie 
durch diverse Manipulationen zur Vor-
nahme und Duldung sexueller Handlungen 
zu bewegen. Er log ihr vor, dass sie ihn 
nachts sexuell bedrängt habe, sich hieran 
aber nicht mehr erinnere, weil sie an ADS, 
dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom 
leide; hiergegen könne sie Medikamente 
einnehmen. Die Geschädigte vertraute ihm 
und nahm bei einigen Gelegenheiten Beru-
higungsmittel in Form von Tropfen ein. 
Weil diese nach ihrem Gefühl eklig 
schmeckten, wählte der Kläger das Medi-
kament Flunitrazepam aus, welches zur 
Gruppe der Benzodiazepime gehört. Miss-
bräuchlich angewendet führt eine Überdo-
sierung dazu, dass die betroffene Person in 
einen widerstandslosen Zustand versetzt 
wird und später an etwaige Handlungen, 
die an ihr in diesem Zustand vorgenommen 
wurden, keine oder eine getrübte Erinne-
rung hat. Der Kläger entwendete die Medi-
kamente in großer Stückzahl aus dem 
Krankenhaus, in dem er beschäftigt war. 
Nach Entdeckung der Unregelmäßigkeiten 
verlor er im Oktober 2004 seine Beschäfti-
gung. Außerdem hatte der Kläger einen 
Rezeptblock des Krankenhauses entwen-
det, auf dem er später Medikamentenver-
schreibungen fälschte. Unter Vorlage einer 
so gefälschten Verordnung beschaffte er 
sich in Apotheken später Medikamente, 
insbesondere das Flunitrazepam. Bei sei-
nen Besuchen in Apotheken kleidete er 
sich wie eine Pflegekraft oder ein Ret-
tungsassistent, um keinen Verdacht zu er-
regen. Während die therapeutische Dosis 
des Medikaments Flunitrazepam bei einem 
halbem bis einem Milligramm liegt, verab-
reichte der Kläger der Geschädigten bereits 
zu Beginn Dosierungen von 5 mg. Später 
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steigerte er die Medikamentengabe auf bis 
zu 10 mg pro Nacht. Unter dem Einfluss 
der Medikamente kam es in der Folgezeit 
bei unzähligen Gelegenheiten zu sexuellen 
Übergriffen des Klägers auf I. T. . Die Ge-
schädigte litt als Folge der entstandenen 
Abhängigkeit von dem Medikament unter 
starken Stimmungsschwankungen.  
 
Durch verschiedene von ihm erfundene 
Personen, mit denen I. T1. . über das Inter-
net korrespondierte, lenkte der Kläger sie 
in die von ihm gewünschte Richtung. Au-
ßerdem gelang es ihm, sie nahezu vollstän-
dig von ihrem sozialen Umfeld zu isolie-
ren, so dass er als nahezu einzige Vertrau-
ensperson für I. T1. . übrig blieb. Ab 
Herbst 2005 kam es zu persönlichen Kon-
takten der Geschädigten zu Mitspielern des 
Internetspiels "Everquest". Sie begann, 
sich allmählich von dem Kläger zu lösen. 
Nachdem sie von einem dieser Mitspieler 
in einem Telefonat darüber aufgeklärt 
worden war, dass der Kläger sie u.a. mit 
der Gabe einer Überdosis des Medika-
ments Flunitrazepam gefügig machte, be-
schloss sie auf dessen Anraten, den Kläger 
bei der Polizei anzuzeigen. Zuvor wollte 
sie noch ein Wochenende mit dem Kläger 
verbringen. An dem Wochenende vom 13. 
bis zum 15. Januar 2006 verabreichte der 
Kläger I. T1. . heimlich einige Tropfen 
Diazepam, um den so herbeigeführten tie-
fen Schlaf der Geschädigten zur Vornahme 
sexueller Handlungen an ihr auszunutzen. 
In der zweiten Nacht kam es zu einem 
Streit zwischen den Beiden. Im Laufe der 
Auseinandersetzung erklärte die Geschä-
digte dem Kläger auch, dass sie sich ent-
schlossen habe, wegen der sexuellen Über-
griffe in den vergangenen Jahren am fol-
genden Tag gemeinsam mit ihren Eltern 
zur Polizei zu gehen. Spätestens nach die-
sem Streit entschloss sich der Kläger, I. 
T1. . zu töten, und die Tat so zu inszenie-
ren, dass sie wie ein einseitig fehlgeschla-
gener Doppelselbstmord ausgesehen hätte. 
Am Morgen des 15. Januar 2006 gab er der 
Geschädigten, die ihm immer noch ver-

traute, in einem Glas aufgelöst etwa 15 
Tabletten mit jeweils einem Milligramm 
Flunitrazepam sowie zusätzlich mehrere 
Tropfen Diazepam. I. T1. . fiel in einen 
tiefen Schlaf. Als sie aufwachte, merkte 
sie, dass der Kläger sie in die mit heißem 
Wasser gefüllte Badewanne gesetzt hatte 
und ihr gegenüber saß. Der Kläger erklärte 
ihr, dass er ihr Insulin gespritzt habe und 
dass sie innerhalb kurzer Zeit sterben wer-
de. Tatsächlich hatte er ihr zwei Ampullen 
Insulin gespritzt, welches jedoch bereits 
seit mehreren Jahren abgelaufen und auch 
nicht kühl gelagert worden war und damit 
in seiner Wirksamkeit erheblich vermin-
dert war. Zuvor hatte der Kläger im Inter-
net in einem Forum einen Abschiedsbrief 
eingestellt. In Griffweite von I. T1. . neben 
der Badewanne lagen zwei Cuttermesser.  
 
Hierzu erklärte der Kläger ihr, dass sie sich 
dieser bedienen solle, um sich die Puls-
adern aufzuschneiden, damit sie an den 
unweigerlich nach der Insulingabe eintre-
tenden Krämpfen nicht unnötig würde lei-
den müssen. Der Kläger beabsichtigte, dass 
I. T1. . entweder wegen ihres Dämmerzu-
standes in der Badewanne ertrinken würde 
oder dass sie aus Angst vor einem qualvol-
len Tod sich die Pulsadern aufschneiden 
würde. Inzwischen war eine Zeugin im 
Internet auf den Abschiedsbrief aufmerk-
sam geworden. Sie verständigte umgehend 
die Polizei, die sich zu der Wohnung des 
Klägers begab. Dort öffnete ihr der Kläger 
die Tür. Die kurz darauf erschienenen Ret-
tungskräfte bargen I. T1. . aus der Bade-
wanne. Der Kläger wurde vorläufig festge-
nommen. Sowohl bei I. T1. . als auch bei 
dem Kläger wurden in Blutproben Spuren 
von Flunitrazepam gefunden, bei I. T1. . in 
erheblichem Ausmaß, bei dem Kläger in 
geringer Menge. 
 
Die Strafkammer gab in der Begrün-
dung des Urteils u.a. die Einschätzung 
zweier Sachverständiger aus testpsycho-
logischer und aus psychiatrischer Sicht 
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hinsichtlich der Persönlichkeit des Klä-
gers wieder.  
 
Hiernach verfüge der Kläger über eine 
selbstbewusste und robuste Persönlichkeit, 
die aber auch durch manipulative Kompo-
nenten gekennzeichnet sei. Aus einer ge-
wissen Selbstüberschätzung neige er dazu, 
seine manipulativen Fähigkeiten zu einer 
raschen Bedürfnisbefriedigung einzuset-
zen. Den Grad einer Persönlichkeitsstörung 
erreichten diese Charakterzüge allerdings 
nicht. Im Rahmen der Strafzumessung be-
rücksichtigte die Strafkammer strafschär-
fend u.a., dass der Kläger die Geschädigte 
über einen langen Zeitraum durch Medi-
kamente und gefälschte E-Mails manipu-
lierte. Strafschärfend wirkte sich auch aus, 
dass er zwei Mordmerkmale und darüber 
hinaus tateinheitlich den Straftatbestand 
der gefährlichen Körperverletzung ver-
wirklicht hatte.  
 
Die Strafkammer ordnete schließlich 
gemäß § 70 StGB ein Berufsverbot ge-
gen den Kläger an, weil er seinen Beruf 
als Krankenpfleger zur Entwendung der 
Medikamente missbraucht hatte, die er 
unter Missbrauch seiner im Rahmen 
seines Berufs erworbenen Kenntnisse 
dazu genutzt hatte, eine Person wider-
standsunfähig zu machen und sie sexuell 
zu missbrauchen.  
 
Da er auch zuvor bei der Schwester der 
Geschädigten seine medizinischen Kennt-
nisse vorgegeben habe, um diese im Rah-
men einer vermeintlichen Therapie zum 
Geschlechtsverkehr zu bewegen, bestehe 
angesichts der im Übrigen von der psychi-
atrischen Sachverständigen aufgezeigten 
Persönlichkeit des Klägers die Gefahr, dass 
er im Falle einer erneuten Tätigkeit in ei-
nem Heil- oder Heilhilfsberuf seine damit 
verbundenen Möglichkeiten erneut miss-
brauchen werde. Das Berufsverbot sei auf 
Lebenszeit auszusprechen, weil nach den 
Erkenntnissen des Gerichts der Missbrauch 
seiner beruflich eröffneten Möglichkeiten 

in seiner Persönlichkeit angelegt und die 
damit einhergehenden Defizite nicht thera-
pierbar seien. Da diese Charakterzüge nach 
der Auffassung der Strafkammer überdau-
ernd in der Persönlichkeit des Klägers an-
gelegt seien, könne eine zeitliche Befris-
tung des Berufsverbots den Gefahren, die 
daraus resultierten, dass der Kläger erneut 
in einem Heil- oder Heilhilfsberuf tätig 
würde, nicht vorbeugen.  
 
Auf die Revision des Klägers hob der 
Bundesgerichtshof das Urteil des Land-
gerichts durch Beschluss vom 1. Juni 
2007 (2 StR 182/07) auf, soweit gegen 
den Kläger ein Berufsverbot verhängt 
worden ist.  
 
Die weitergehende Revision wurde ver-
worfen.  
 
In der Begründung hieß es, die Anord-
nung des Berufsverbots halte der recht-
lichen Nachprüfung nicht stand.  
 
Hierzu führte der Bundesgerichtshof aus: 
"Ein Missbrauch von Beruf oder Gewerbe 
im Sinne des § 70 StGB liegt nur dann vor, 
wenn der Täter unter bewusster Missach-
tung der ihm gerade durch seinen Beruf 
oder sein Gewerbe gestellten Aufgaben 
seine Tätigkeit ausnutzt, um einen diesen 
Aufgaben zuwiderlaufenden Zweck zu ver-
folgen. Dazu genügt ein bloß äußerlicher 
Zusammenhang in dem Sinne, dass der 
Beruf des Täters lediglich die Möglichkeit 
gibt, Straftaten zu begehen, nicht. Die 
strafbare Handlung muss vielmehr Aus-
fluss der jeweiligen Berufs- oder Gewerbe-
tätigkeit sein und einen berufstypischen 
Zusammenhang erkennen lassen.... Daran 
fehlt es hier. Aus den der Verurteilung 
zugrunde liegenden Taten kann nicht auf 
den erforderlichen "berufstypischen" Zu-
sammenhang geschlossen werden. Wenn 
auch der Angeklagte die Medikamente im 
Krankenhaus entwendet hat, haben die 
Diebstähle, deretwegen er am 21. Oktober 
2004 aus seiner Anstellung dort entlassen 
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wurde, nur einen äußeren Bezug zu seiner 
Tätigkeit gerade als Krankenpfleger. Der 
Angeklagte hat weder seinen Beruf als 
solchen missbraucht noch spezielle Be-
rufspflichten verletzt, sondern Gelegenhei-
ten, die ihm seine Tätigkeit bot, zur Bege-
hung von Diebstählen ausgenutzt. Die Un-
zuverlässigkeit des Angeklagten gerade in 
seinem Beruf oder ein Anlass, die Allge-
meinheit vor den mit der weiteren Be-
rufsausübung des Angeklagten drohenden 
Gefahren zu schützen, werden durch die 
Taten nicht erkennbar. Durch ein Berufs-
verbot lässt sich die Ausnutzung der medi-
zinischen Kenntnisse des Angeklagten, die 
er zu Straftaten gegenüber einer Frau aus 
seinem privaten Umfeld eingesetzt hat, 
auch nicht verhindern." 
 
Der Beklagte widerrief nach vorheriger 
Anhörung des Klägers durch Ord-
nungsverfügung vom 31. Januar 2008 
die diesem erteilten Erlaubnisse zur 
Führung der Berufsbezeichnungen 
Krankenpfleger und Rettungsassistent. 
 
In der Begründung führte er aus, die von 
der zuständigen Behörde durchzuführen-
den ordnungsbehördlichen Maßnahmen 
blieben von der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs unberührt. Der Kläger sei auf-
grund der von ihm begangenen Straftaten 
in jeder Hinsicht unzuverlässig für die 
Ausübung eines Heilberufs. Entscheidend 
für die Beurteilung der persönlichen Zu-
verlässigkeit sei, ob der Betroffene ausrei-
chende Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Berufsausübung biete. Diese Gewähr sei 
nicht gegeben, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigten, dass der Betroffene 
in Zukunft die berufsspezifischen Vor-
schriften und Pflichten nicht beachten wer-
de. Die von dem Kläger begangenen Straf-
taten ließen Rückschlüsse auf seine charak-
terliche Zuverlässigkeit, auf sein Verant-
wortungsbewusstsein und auf seine morali-
sche Integrität zu und gäben aufgrund ihrer 
Schwere Anlass zu der Annahme, dass die 
gezeigten Mängel an Verantwortungsbe-

wusstsein und Zuverlässigkeit bereits tief 
in seinem Charakter verwurzelt seien. Eine 
negative Prognose ergebe sich zunächst 
aus seinem groben Fehlverhalten während 
der beruflichen Tätigkeit als Krankenpfle-
ger im Krankenhaus Düren. Sowohl seine 
Tätigkeit als Krankenpfleger im Kranken-
haus als auch seine ehrenamtliche Tätigkeit 
als Rettungsassistent seien wegen eines 
Diebstahls beendet worden. Er habe gezielt 
und fortgesetzt über einen längeren Zeit-
raum Diebstähle von Rezeptvordrucken 
sowie Medikamenten in nicht unerhebli-
chem Umfang verübt. Zur Erreichung sei-
ner Ziele in Gestalt der Begehung von 
Straftaten habe er vorausplanend eine 
Vielzahl von strafbaren Handlungen be-
gangen, die ihn für den Beruf eines Kran-
kenpflegers als absolut ungeeignet zeigten. 
Vor allem aber habe der Kläger bei dem 
abgeurteilten Mordversuch in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverletzung ein Maß 
an Rücksichtslosigkeit gezeigt, wie es mit 
den berechtigten Erwartungen an Personen 
in medizinischen Heilberufen unvereinbar 
sei. Diese Berufe verlangten ein außerge-
wöhnlich hohes Maß an Disziplin und Zu-
rückhaltung auch bei schwierigen oder 
persönlich als besonders belastend emp-
fundenen Situationen, gerade weil hier 
jederzeit und ohne jede Vorbereitungsmög-
lichkeit entsprechende Belastungssituatio-
nen eintreten könnten. Derartige Situatio-
nen könnten im Interesse der Patienten nur 
dann erfolgreich gemeistert werden, wenn 
die Pflegekraft in der Lage sei, ggf. ihre 
eigenen Bedürfnisse angemessen zurück-
zustellen und sich mit vollem Einsatz der 
Pflege zu widmen.  
 
Die begangenen Straftaten stellten eine 
Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Be-
rufs i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KrPflG dar. 
Danach sei die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Krankenpfleger zwin-
gend zu widerrufen. Ermächtigungsgrund-
lage für den Widerruf der Erlaubnis zum 
Führen der Berufsbezeichnung Rettungsas-
sistent sei § 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG. Auf-
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grund der festgestellten persönlichen Un-
zuverlässigkeit des Klägers seien nachträg-
lich Tatsachen eingetreten, die die Behörde 
berechtigt hätten, die Erlaubnis nicht zu 
erteilen. Ohne den Widerruf der Erlaubnis 
wäre das öffentliche Interesse gefährdet. 
Zwar sei durch die zitierte Vorschrift ein 
Ermessen eröffnet, dieses sei hier aber auf 
Null reduziert mit der Folge, dass die er-
teilte Erlaubnis widerrufen werden müsse.  
 
Der Kläger hat am 28. Februar 2008 
Klage erhoben.  
 
Er macht geltend, für den erfolgten Wider-
ruf fehle die gesetzliche Grundlage. Der 
Beklagte beziehe sich im Wesentlichen auf 
das Urteil des Landgerichts vom 2. No-
vember 2006. Er treffe keine eigenen Fest-
stellungen. Auch habe er kaum das ihm 
eröffnete Ermessen ausgeübt. Schließlich 
bestehe ein Wertungswiderspruch gegen-
über der Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 1. Juni 2007, der das Be-
rufsverbot gerade aufgehoben habe. Die 
von dem Beklagten vertretene Prognose 
hinsichtlich der Gefahr der Begehung wei-
terer Straftaten durch den Kläger sei nicht 
berechtigt. Der Beklagte hätte berücksich-
tigen müssen, dass er in dem gesamten 
Zeitraum seiner Berufsausbildung und -
tätigkeit bis Mitte 2004 als zuverlässige 
und pflichtbewusste Person gegolten habe. 
Gemäß § 2 Satz 1 StVollzG solle auch der 
Gefangene im Vollzug fähig werden, künf-
tig in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen. Die Entschei-
dung, ob er sich künftig in seinem Beruf 
als unzuverlässig erweisen werde, könne 
frühestens zu den ersten Bewährungsaus-
setzungszeitpunkten getroffen werden und 
sei sehr von seinem Verhalten im Straf-
vollzug abhängig. Der Widerruf der Er-
laubnisse trage eher zu einer schlechten 
Prognose bei, weil er ihm die Möglichkeit 
nehme, in seinem erlernten Beruf zu arbei-
ten.  
 
Der Kläger beantragt, 

die Ordnungsverfügung des Beklagten 
vom 31. Januar 2008 aufzuheben.  
 
Der Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
 
Er nimmt zur Vermeidung von Wiederho-
lungen auf seine Ausführungen in der an-
gefochtenen Ordnungsverfügung Bezug.  
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- 
und Streitstandes wird auf den Inhalt der 
Gerichtsakte, der beigezogenen Verwal-
tungsvorgänge des Beklagten und der 
Strafakte der Staatsanwaltschaft B. 401 Js 
57/06 ergänzend Bezug genommen.  
 
 
Aus den Entscheidungsgründen:  
 
Die Klage ist zulässig, aber unbegrün-
det. 
 
Die Ordnungsverfügung des Beklagten ist 
rechtmäßig, § 113 Abs. 1 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO). 
 
Rechtsgrundlage für den Widerruf der Er-
laubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Krankenpfleger ist § 2 Abs. 2 Satz 2 
des Gesetzes über die Berufe in der Kran-
kenpflege (Krankenpflegegesetz - KrPflG).  
 
Hiernach ist die Erlaubnis zu widerrufen, 
wenn nachträglich die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Nr. 2 weggefallen sind. 
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KrPflG ist die 
Erlaubnis zu erteilen, wenn der Antragstel-
ler sich nicht eines Verhaltens schuldig 
gemacht hat, aus dem sich die Unzuverläs-
sigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt. 
Abzustellen ist insoweit auf die Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt der behördlichen 
Entscheidung. 
 
Der Kläger hat sich eines Verhaltens 
schuldig gemacht, aus dem sich die Un-
zuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs 
des Krankenpflegers ergibt. Unzuverläs-
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sig im Sinne der vorgenannten Bestim-
mung auf dem Gebiet des Gesundheits-
rechts ist, wer nach der Sachlage im maß-
geblichen Zeitpunkt bei prognostischer 
Betrachtung aufgrund einer Würdigung der 
gesamten Persönlichkeit nicht die Gewähr 
dafür bietet, dass er in Zukunft seine beruf-
lichen Pflichten zuverlässig erfüllen wird. 
Ausschlaggebend für die Prognose der 
Zuverlässigkeit ist die Würdigung der ge-
samten Persönlichkeit des Betreffenden 
und seiner Lebensumstände. Zu berück-
sichtigen ist dabei einerseits, ob in dem 
strafbewehrten Verhalten des Betreffenden 
schwere und nicht kurzfristig behebbare 
Charaktermängel zum Ausdruck gekom-
men sind, andererseits auch seine Straf-
empfindlichkeit.1 
 
Für die Überprüfung der berufsrechtli-
chen Zuverlässigkeit können die Ver-
waltungsbehörde sowie das Gericht auf 
die Feststellungen des Strafgerichts zu-
rückgreifen. Der Kläger muss die ihm 
zum Nachteil gereichenden Tatsachen-
feststellungen in den strafgerichtlichen 
Entscheidungen auch im berufsrechtli-
chen Verfahren gegen sich gelten lassen. 
Etwas anderes könnte nur dann gelten, 
wenn gewichtige Anhaltspunkte für die 
Unrichtigkeit der strafgerichtlichen Tat-
sachenfeststellungen gegeben sind.2 
 
Anhaltspunkte dafür, dass Zweifel an der 
Richtigkeit der strafgerichtlichen Tatsa-
chenfeststellungen zu Lasten des Klägers 
angebracht wären, sind weder ersichtlich 
noch vom Kläger vorgetragen worden. 
 
Der Anordnung der berufsrechtlichen 
Maßnahme gegenüber dem Kläger steht 
schließlich auch nicht entgegen, dass der 
Bundesgerichthof in seinem Beschluss 

                                                 
1 Vgl. BVerwG, Urteil vom 16. September 1997 - 3 
C 12/95 -,OVG NRW, Urteil vom 12. Mai 1997 - 
13 A 5516/94 -, Beschluss vom 15. April 1996 - 13 
A 3414/92 
2 OVG NRW, Beschluss vom 12. November 2002 - 
13 A 683/00 

vom 1. Juni 2007 (2 StR 182/07) die An-
ordnung des Berufsverbots durch das 
Landgericht aufgehoben hat. Sie verstößt 
vor allem nicht gegen das verfassungs-
rechtliche Verbot der Doppelbestrafung, 
Art. 103 Abs. 3 GG.  
 
Das Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen (OVG 
NRW) hat zu dieser Rechtsfrage ausge-
führt: 
 
"Denn die Erfassung und Wertung eines 
sog. "berufsrechtlichen Überhangs" be-
gangener Straftaten, der durch eine straf-
gerichtliche Verurteilung nicht erschöp-
fend geahndet worden ist, nach berufs- 
und/oder standesrechtlichen Maßstäben 
bleibt den zuständigen Behörden unbe-
nommen. ... Ein derartiger "berufsrechtli-
cher Überhang", der approbationsrechtli-
che Maßnahmen nicht ausschließt, ist im 
Hinblick auf die strafrechtliche Entschei-
dung gegen den Antragsteller zu bejahen. 
...Ein "berufsrechtlicher Überhang" ergibt 
sich jedenfalls aus dem unterschiedlichen 
Zweck des strafrechtlichen Berufsverbots 
und der in diesem Verfahren in Frage ste-
henden approbationsrechtlichen Maßnah-
me. Das Berufsverbot des § 70 StGB ist 
eine tatbezogene Maßregel der Besserung 
und Sicherung zur Verhinderung einer 
Wiederholung der abgeurteilten Tat; sie ist 
grundsätzlich zeitlich befristet und kann 
zur Bewährung ausgesetzt werden. Die 
Anordnung des Ruhens oder der Widerruf 
der Approbation wegen Unzuverlässigkeit 
und/oder Unwürdigkeit als Arzt sind per-
sonenbezogene, auf die Einhaltung der 
ärztlichen Pflichten und die Wahrung des 
Ansehens des Arztberufs schlechthin zie-
lende Maßnahmen; sie können nicht befris-
tet werden und sind einer Aussetzung zur 
Bewährung nicht zugänglich, auch wenn 
der Betroffene vorübergehend oder Zeit 
seines Lebens vom Arztberuf ausgeschlos-
sen sein und andererseits die Zuverlässig-
keit und Würdigkeit auf Grund veränderter 
Umstände und nach Ablauf einer gewissen 
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Zeit zurückgewonnen werden kann. Diese 
tatübergreifenden berufsrechtlichen Aspek-
te - Überhang - werden vom strafrechtli-
chen Berufsverbot nicht abgedeckt und 
erlauben weitergehende approbations-
rechtliche Maßnahmen."3 
 
Diesen die Anordnung des Ruhens bzw. 
des Widerrufs einer ärztlichen Approbation 
betreffenden Ausführungen schließt sich 
die Kammer in vollem Umfang an. Sie 
gelten in gleicher Weise auch für die hier 
in Rede stehende berufsrechtliche Maß-
nahme auf der Grundlage des Kranken-
pflegegesetzes. Denn auch das Kranken-
pflegegesetz sieht weder eine Befristung 
des Widerrufs der Erlaubnis vor noch ist 
dieser einer Aussetzung zur Bewährung 
zugänglich. Diese tatübergreifenden be-
rufsrechtlichen Aspekte - Überhang - wer-
den von einem (beschränkten) strafgericht-
lichen Berufsverbot nicht in vollem Um-
fang erfasst und lassen deshalb weiterge-
hende berufsrechtliche Maßnahmen zu.  
 
Der Begründung der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs über die Revision 
des Klägers lassen sich auch keine An-
haltspunkte dafür entnehmen, dass das 
Gericht die (auch ordnungsrechtliche) 
umfassende Zuverlässigkeit des Klägers 
zur Ausübung des Berufs des Kranken-
pflegers bejahte. Vielmehr beschränkte 
sich die Entscheidung entsprechend der 
aufgeworfenen strafrechtlichen Rechtsfra-
ge auf die Erörterung der Tatbestandsvor-
aussetzungen des § 70 StGB.  
 
Der BGH hat das Vorliegen der Tatbe-
standsvoraussetzung des § 70 Abs. 1 
StGB verneint, wonach die Tat des An-
geklagten "unter Missbrauch seines Be-
rufs" begangen worden sein musste. 
Hierfür reiche nicht ein bloß äußerer Zu-
sammenhang in dem Sinne aus, dass der 
                                                 

                                                3 OVG NRW, Beschlüsse vom 3. Februar 2004 - 13 
B 2369/03 und vom 9. Dezember 2003 - 13 B 
1944/03  
 

Beruf des Täters lediglich die Möglichkeit 
gibt, Straftaten zu begehen. Die strafbare 
Handlung müsse vielmehr Ausfluss der 
jeweiligen Berufs- oder Gewerbetätigkeit 
sein und einen berufstypischen Zusam-
menhang erkennen lassen. Aus den der 
Verurteilung des Klägers zugrunde liegen-
den Taten könne nicht auf den erforderli-
chen berufstypischen Zusammenhang ge-
schlossen werden. So hätten die Diebstähle 
der Medikamente nur einen äußeren Bezug 
zu seiner Tätigkeit als Krankenpfleger ge-
habt. Er habe nicht spezielle Berufspflich-
ten verletzt. Diese Subsumtion zu § 70 
Abs. 1 StGB gibt mangels Übereinstim-
mung der Tatbestandsvoraussetzungen für 
einen behördlichen Widerruf der Berufser-
laubnis nichts her. Der berufsrechtliche 
Begriff der Unzuverlässigkeit knüpft be-
reits nicht daran an, dass der Betroffene 
eine Verfehlung in Ausübung seines Be-
rufs begangen haben muss. Die erforderli-
che Berufsbezogenheit ist auch dann er-
füllt, wenn die strafbewehrte Handlung - 
wie hier - in nahem Zusammenhang mit 
der eigentlichen Heilberufstätigkeit steht. 
Die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 
Heilberufs kann sich darüber hinaus, ab-
hängig von der Schwere des Delikts, auch 
aus Straftaten außerhalb des beruflichen 
Wirkungskreises ergeben.4 
 
Zwar hat der Bundesgerichtshof in seinem 
Beschluss vom 1. Juni 2007 auch ausge-
führt, dass die Unzuverlässigkeit des Klä-
gers gerade in seinem Beruf oder ein An-
lass, die Allgemeinheit vor den mit der 
weiteren Berufsausübung des Klägers dro-
henden Gefahren zu schützen, durch die 
Taten nicht erkennbar würden. Auch inso-
weit hat der BGH jedoch (lediglich) zu den 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 70 Abs. 
1 StGB ausgeführt, wonach die Gesamt-
würdigung des Täters und der Tat erken-
nen lassen muss, dass er bei weiterer Aus-
übung des Berufs erhebliche rechtswidrige 

 
4 OVG NRW Beschluss vom 31. August 2006 - 13 
A 1190/05 -; VGH Baden-Würt., Beschluss vom 
28. Juli 2003 - 9 S 1138/03 
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Taten der bezeichneten Art begehen wird. 
Für die Frage nach der berufsrechtlichen 
Zuverlässigkeit kommt es demgegenüber 
nicht darauf an, ob zu erwarten ist, dass der 
Betroffene gleichartige (berufsbezogene) 
Verfehlungen begehen wird. Die von der 
Behörde vorzunehmende prognostische 
Betrachtung hat vielmehr die umfassen-
de Berufsausübung und dabei die Be-
achtung aller beruflichen Pflichten 
durch den Betroffenen in den Blick zu 
nehmen. So kann aus dem durch die Art, 
Schwere und Zahl der Verstöße gegen Be-
rufspflichten manifest gewordenen Charak-
ter des Betreffenden auch die Befürchtung 
abzuleiten sein, es seien andere, aber ähn-
lich schwerwiegende Verstöße gegen Be-
rufspflichten ernsthaft zu besorgen.5 
 
Während es für das Strafgericht bei der 
Anordnung der Maßregel der Sicherung 
nach § 70 Abs. 1 StGB maßgeblich auf den 
engen Zusammenhang mit der abgeurteil-
ten Straftat ankommt, zielt die berufsrecht-
liche Maßnahme darüber hinaus auf die 
umfassende Prävention der Allgemeinheit 
vor Risiken bei der Ausübung der Heilbe-
rufe und Heilhilfsberufe. Nach allem ist 
davon auszugehen, dass die in Rede ste-
hende Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs die Sicherheitsinteressen der Allge-
meinheit und der Patienten nicht voll und 
auch nicht unter allen Umständen abge-
deckt hat. Der verbliebene berufsrechtliche 
Überhang eröffnete den Raum für das hier 
angegriffene ordnungsbehördliche Ein-
schreiten durch den Beklagten.  
Auf der Grundlage des nach Auswertung 
der strafgerichtlichen und Verwaltungsak-
ten festgestellten Sachverhalts ist davon 
auszugehen, dass der Kläger sich eines 
Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem 
sich seine Unzuverlässigkeit zur Ausübung 
des Berufs des Krankenpflegers ergibt. Er 
hat durch die über einen mehrjährigen 
Zeitraum begangenen Straftaten an einer 
Minderjährigen derartig schwere Charak-
                                                 
5 Vgl. BVerwG, Urteil vom 26. September 2002 - 3 
C 37/01 

termängel offenbart, dass die Annahme 
begründet ist, dass der Kläger nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er in Zukunft 
seine beruflichen Pflichten zuverlässig 
erfüllen wird. Insoweit ist zunächst auf die 
diesbezüglichen Ausführungen des Land-
gerichts zur Begründung der Anordnung 
des lebenslangen Berufsverbots zu verwei-
sen. Hiernach sei der Missbrauch seiner 
beruflich eröffneten Möglichkeiten in der 
Persönlichkeit des Klägers angelegt und 
seien die damit einhergehenden Defizite 
nicht therapierbar. Die Sachverständige 
habe dem Kläger im Einklang mit den Er-
gebnissen der testpsychologischen Unter-
suchung eine Tendenz zur Selbstüber-
schätzung kombiniert mit einer Tendenz zu 
manipulativem Verhalten zur raschen Be-
dürfnisbefriedigung attestiert. Da diese 
Charakterzüge auch nach der Auffas-
sung der Strafkammer überdauernd in 
der Persönlichkeit des Klägers angelegt 
seien, könne eine zeitliche Befristung des 
Berufsverbots den Gefahren, die daraus 
resultierten, dass der Kläger erneut in 
einem Heil- oder Heilhilfsberuf tätig 
würde, nicht vorbeugen. Diese Ausfüh-
rungen sind nicht etwa aufgrund der 
Revisionsentscheidung des Bundesge-
richtshofs entwertet.  
 
Hierzu hat sich der Bundesgerichtshof 
vielmehr nicht geäußert, er hat vielmehr 
allein den "Missbrauch des Berufs" bei der 
Tatbegehung verneint. 
 
Schwerwiegende Charaktermängel zeigte 
der Kläger vor allem dadurch, dass er über 
einen langen Zeitraum ein minderjähriges 
Mädchen systematisch von sich abhängig 
machte und dieses mittels erheblicher Ma-
nipulationen sozial immer weiter isolierte, 
um seine eigenen auch sexuellen Bedürf-
nisse zu befriedigen. Hierbei setzte er 
fortwährend seine angebliche medizinische 
Kompetenz gegenüber der ihm stets ver-
trauenden Geschädigten ein, indem er ihr 
Medikamente in Überdosis verabreichte, 
um sie sich so gefügig zu machen. Schließ-

 8



 © IQB – Lutz Barth             IQB 2009 – Service   
Internetportal zum Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht                                       Rechtsprechungs-Report  

lich schreckte er auch nicht davor zurück, 
zur Vermeidung der Entdeckung der be-
gangenen Straftaten die Zeugin zu töten. 
Auch hierbei ging er wohlüberlegt und 
eben nicht in einer Affekthandlung vor. 
Durch dieses Handeln hat der Kläger eine 
solche Kaltblütigkeit und Rücksichtslosig-
keit im Umgang mit einem ihm sich anver-
trauenden Menschen offenbart, dass die 
Annahme ausgeschlossen erscheint, dass er 
seine Pflichten bei der Ausübung des 
Krankenpflegerberufs unter Zurückstellung 
auch dringender eigener Bedürfnisse ge-
wissenhaft erfüllen wird. Insoweit kann auf 
die diesbezüglichen Ausführungen in dem 
angefochtenen Bescheid des Beklagten 
verwiesen werden, denen sich die Kammer 
in vollem Umfang anschließt.  
Der Kläger kann demgegenüber nicht 
geltend machen, dass die getroffene 
Prognose der Unzuverlässigkeit auf-
grund seines engagierten und strafrecht-
lich unauffälligen beruflichen Werde-
ganges in den Jahren vor der abgeurteil-
ten Tat und auch im Hinblick auf die im 
Rahmen des Strafvollzugs angestrebte 
Resozialisierung nicht gerechtfertigt sei.  
Wie ausgeführt kommt es auf die Sach- 
und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheidung an. Zu diesem Zeit-
punkt war die Einschätzung der Unzuver-
lässigkeit unzweifelhaft begründet. Der 
berufliche Werdegang des Klägers vermag 
sich auf die Einschätzung von seiner Zu-
verlässigkeit im maßgeblichen Zeitpunkt 
nicht zu seinen Gunsten auszuwirken. Da-
für kommt den in der abgeurteilten Tat 
zum Ausdruck gelangten gravierenden 
Charaktermängeln des Klägers ein zu be-
deutendes Gewicht zu. Wenn der Kläger 
der Auffassung ist, dass nach Ablauf eines 
längeren Zeitraums nach dem erfolgten 
Widerruf der Erlaubnisse zum Führen der 
Berufsbezeichnungen und aufgrund erfolg-
reicher Resozialisierung im Strafvollzug 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Wiedererteilung der Erlaubnisse wieder 
gegeben sind, so bleibt es ihm unbenom-
men, zu einem späteren Zeitpunkt bei der 

Behörde die Wiedererteilung zu beantra-
gen. 
 
Der Widerruf der Erlaubnis zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung Rettungsas-
sistent richtet sich mangels Spezialvor-
schrift im Rettungsassistentengesetz 
nach § 49 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG).  
 
Hiernach darf ein rechtmäßiger begünsti-
gender Verwaltungsakt, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teil-
weise mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden, wenn die Behörde aufgrund 
nachträglich eingetretener Tatsachen be-
rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 
öffentliche Interesse gefährdet würde. Die-
se Voraussetzungen sind hier erfüllt. 
  
Der Kläger hat sich - wie ausgeführt - als 
unzuverlässig im Sinne des umfassenden 
Zuverlässigkeitsbegriffs im Heilberufs-
recht erwiesen. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 
RettAssG, der im Wortlaut der Bestim-
mung des § 2 Abs. 2 Satz 2 KrPflG ent-
spricht, könnte ihm daher die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Ret-
tungsassistent nicht erteilt werden.  
Ohne den Widerruf wäre auch das öffentli-
che Interesse gefährdet. Letzteres besteht 
darin, die Allgemeinheit im Gesundheits-
wesen vor Risiken zu schützen, die mit der 
Ausübung eines Heilberufs durch unzuver-
lässige Berufsangehörige verbunden sind. 
Aus den genannten Gründen ist auch die 
Annahme des Beklagten, dass nur ein Wi-
derruf der Erlaubnis ermessensgerecht er-
scheine, rechtlich nicht zu beanstanden.  
 
(…) 
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